
Beitrittserklärung

lch erkläre meinen Beitritt zur DLRG. Die mitgliederführende Gliederung

ist eine Gliederung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. ich erkenne die Satzung der
mitgliederführenden Gliederung und DLRG e.V- (Auszug siehe Rückseite) an.

Name, Firma

Straße und Haus-Nr.

PIZ

E-Mail

Vorname

Gebu rtsta g

Eintritt Telefon Mobil

Mitoliedertvn'mwdFamilieFirma/Körperschaft

Wünschen Sie lnformationen zum Bezug derVerbandszeitschrift,,Lebensretter"?

Abgelegte Prüfungen/Wiederholungen Erhaltene Auszeichnungen

tILMTf,
Nur für die Gliederung

Bei bestehender Mitgliedsnr. diese mit
der nächsten Familiennr. eintragen

Titel

Ort Ma ndatsreferenz-N r.
(Wird von der DLRG ergänzt und mitgeteilt,)

OG-NL - acht-/siebenstellige Milgliedsnr.- lid Nr,

Gläu biger-lD
(Wird von der DLRG ergänzt.)
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Eigenhändige Unterschrift

Ort, Datum, 'l L,nterschrift lvlrtglied, Egi der

Datensch utzh inweis

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschalt nimmt den Schutz personenbezogener Daten
sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, welche Daten wir speichern und wie wir sie

1, Der Verein erhebt, verarbeitet und hutzt personenbezogene Daten seiner lMitglieder
mittels Datenverarbeitungsanlagen {EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke
und Aufgaben, z.B. der lvlitgliederverwaltung und zum Beitragseinzug. Es handelt sich
insbesondere um folgende l\,4itgliederdatent Name und Anschrift, Bankverbindung,Tele{on-
num mer (Festnetz u nd/oder lVobi l), E-N,4a i l-Ad resse (zu r E rleichteru ng der Kom m u nikatio n),
Geburtsdatum, Geschlechl (2.8. bei Wettkampfanmeldungen), Eintritlsdatum sowieTätig-
keiten/Funktion(en) im Verein. Außerdem werden zurWahrung der berechtigten lnteressen
desVereins personenbezogene Daten (2.8. Name, Fotos,Wettkampfergebnisse, Ehrungen)
zur Berichterstattung über das Vereinsleben sowie sportliche Wettkämpfe verarbeitet und
im Rahmen der ÖJfentlichkeitsarbeit veroffentlicht (nicht bei t\4inderlährigen).

2. DerVerein meldet [/]itgliederdaten an die leweils übergeordnete Gliederung.

3. DerVerein hatVersicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er
und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können, Soweit dies zur Begründung,
Durchfuhrung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermitelt der Verein
personenbezogene Daten seiner IVlitglieder {Name, Adresse, Geburlsdatum oder Alter,
Funktion(en) im Verein, etc.) an das zuständigeVersicherungsunternehmen.

4. Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich für die Dauer der l\,4itgliedschafl
gespeichert. Nach Beendigung der l\/litgliedschaft werden ale Daten unverzüglich
gelöscht, sofern keine gesetzlicheAufbewahrungsfrist besteht. Daten von Funktionsträgern
{Name, Funktion, Zeiträume derTätigkeit, Fotos) werden fur die Vereinschronik und zu
Arch ivzwecke n auf bewah rt).

5. Jedes Vereinsmitglied hat gemäß der DSGVO das Recht auf Auskunft, Berechtigung,
Löschung, Ernschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit. Außerdenr
steht jedem l\/l itg li ed ei n Wide rsp ru chsrecht u n d ei n Beschwe rde recht bei der zu ständigen
Aufsichtsbehörde (Liste unter https:1/bfdi.bund.de) zu. Einwilligungen können jederzeit
für die Zukunft widerrufen werden.

2. Unterschrift Mitglied, ggf. der Erziehungsberecht gte Datenschutzlr nwe s

Bestätigung der Gliederung

Datum, Stempel der ortlichen Gllederung und Unterschrlft

SEPA-Lastschrift m andat (Einzugsermächtig ung)

lch ermächtige die mitgliederführende Gliederung und Deutsche
Lebens-Rettu ngs-Gesellschaft e.V., zur Begleichung der jeweils fälligen
Mitgliedsbeiträge und für alle weiteren zahlungspflichtigen Leistun-
gen, die Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. auf mein Konto- gezogenen Last-
schriften einzulösen.

Hinweis: lch kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN {lnternätional Bank Account Number)

BIC (Business ldentifier Code)

Vorname, Nachname des Kontoinhabers

Straße

PLZ

Erziehungsberechtigte

Ort

Ort. Datum Unterschrift Kontoinhaber



Auszug aus der Satzung der
Deutsch en Lebens- Rettu n g s-G esel lsch aft e.V. vo m 23.10.2021 IILBE
(1)

l2l
(3)

(3)
(4)

(1)

l2l

L Name, Sitz und Geschäftsiahr

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsiahr

die Bezeichnu ng: Deutsche Lebens-Bettungs-Gesellschaft e. V. (DLRGI
lDie DLRG ist imVereinsregister eingetragen.'zlhr Sitz ist Berlin.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

ll. Zweck

§ 2zwec*

Die vordringlidre Aufgabe der DLRG ist die Schaffung und Förderung aller Einrichtungen und Maßnahmen, die der Bekämpfung des Ertrinkungstodes dienen (Förderung der
Rettung aus Lebensgefahr).
Zu den Kernaufgaben nach Absatz 1 gehören insbesondere:
a) frühzeitige und fortgesetzte lnformation über Gefahren im und amWasser sowie über sidrerheitsbewusstesVerhalten,
b) Ausbildung im Schwimmen und in der Selbstrettung,
c) Ausbildung im Rettungsschwimmen,
d) Weiterqualifizieru ng von Rettungsschwimmern für Ausbildung und Einsalz,
e) Organisation und Durchführung eines flächendeckenden Wasserrettungsdienstes im Rahmen und als Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr von Bund, Ländern und
Gemeinden.
Eine weitere, bedeutendeAufgabe der DLRG ist die KindeF und Jugendverbandsarbeit und die Nachwuchsförderung.
Zu den Aufgaben gehören auch die
a) Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe und im Sanitätswesen sowie eine Übernahme sanitätsdienstlicherAufgaben,
b) Unterstützung und Gestaltung freizeitbezogener Maßnahmen am, im und auI demWasser,
c) Durchführu ng rettungssportlicher Ü bungen und Wettkämpfe,
d) Aus- und Fortbildung ehrenamtlidrer Mitarbeitet insbesondere auch in den Bereichen Führung, Organisation und Verwaltung.
e) EntwicklungundPrüfungvonRettungsgerätenundRettungseinrichtungensowiediewissensdraftlicheForschungaufdemGebietderWasserrettung,
f) Zusammenarbeit mit in- und ausländisdren Organisationen und Institutionen sowie Miovirkungen an internationalen Hilfseinsätzen,
g) Zusammenarbeit mit Bundesbehörden und -organisationen und der Europäischen Union.

Bestrebungen entsdrieden entgegen,
Die DLRG achtet bei ihrer Aufgabenerftillung auf einen sorgsamen und nadrhaltigen Umgang mit Natur und Umwelt.
Die DLRG gibt ein Verbandsorgan heraus.

§ 3 Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung

Zwecke.
(2) lMittel der DLRG dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke veMendet werden. 'Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des

Vereins. 3Diese darf niemanden durch Ausgaben, die dem Zwed< der DLRG fremd sind, begünstigen oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen gewähren,

lll. Mitgliedschaft

§ 4 Mitgliedschaft

(1 ) lMitglieder der DLRG können natürliche und juristische Personen des Privatrechts und des öffentlichen Rechts werden, 'Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet die
joweilige örtliche Gliederung, sMit der Mitgliedsdraft in der örtlichen Gliederung erwirbt das Mitglied zugleich die Mitgliedschaft in den übergeordneten Gliederungen.

(2) Das Mitglied erkennt durch seine Eintrittserklärung die Satzung und Ordnungen der DLRG an und übernimmt alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten.

§ 5Ausübung der Rechte und Delegierte

vertreten, äus der Satzung der durch die Delegierten vertretenen Gliederung muss eindeutig erkennbar sein, wer als Delegiefter gewählt werden kann, wer sie wählt und für
welche Amtsdauer sie bestellt werden. 3Die Zahl der Delegierten ridtet si$ nach der Zahl der Mitglieder, für die im Vorjahr Beitragsanteile abgerechnet wurden,

(2) DieAmtszeitderDelegiertenendetmitderWahl derDelegiertenfürdienächstfolgendeordentlicheTagung,soweitnichtimLandesverbandvorherneueDelegiertegewähh
werden.

Beitragsanteile abgeführt hat,

§ 5 Stimmrecht

Organen der DLRG oder ihrer Gliederungen können nur Mitglieder ausüben. aDas aktive und passiveWahlredlt für die DLRGJugend regelt die Ordnung der DLRG-Jugend.

§ 7 Beendigung der Mltgliedschaft

(1) DieMitgliedschaftinallenGliederungsebenenderDLRGendetdurchTod,Austritt,Streichung,persönlichenAusschlussoderAusschlussderörtlichenGliederung.

des Geschäftsjahres wirksam.

zAufAntrag kann die Mitgliedschaft nach Zahlung der rückständigen Beiträge fodgeführt werden.
(4) lDen persönlichen Ausschluss aus der DLRG regelt § 38 Abs. 5 Buchstabe d. 2Den Ausschluss einer Gliederung regelt § 10 Abs. 5 der Satzung.

unv-enüglich an die Gliederung abzugeben.3Für§chäden ausverspäteter Rückgabe haftetdas Mitglied ebenso wiefürdie Folgen eigenmächtigen Handelns, durch das die DLRG
im Ubrigen nicht verpflichtet wird.

§ I Beitrag

(5)

tb,
(7)


